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Der EY Sports Desk beantwortet 
Dir die wichtigsten Fragen zum 
Thema Vermögensbesteuerung
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Die Vermögenssteuer wird nur auf Stufe Kanton 
und Gemeinde, nicht jedoch auf Stufe Bund, 
erhoben. Die Steuersätze sind progressiv 
ausgestaltet und liegen je nach Kanton zwischen 
0.10 – 1.03%. 

Wie wird Vermögen in der Schweiz 
besteuert?

Aufgrund ihres Wohnsitzes sind Sportler in der 
Schweiz unbeschränkt steuerpflichtig. Sie haben 
deshalb im Grundsatz ihr weltweites Vermögen 
in der Schweiz zu deklarieren und zu versteuern. 
Ab dem 18. Lebensjahr besteht die Pflicht, 
selbständig eine Steuererklärung einzureichen. 
Vorher wird das Vermögen i.d.R. in der 
Steuererklärung der Eltern deklariert. 

Ab wann bin ich als Sportler in der 
Schweiz vermögenssteuerpflichtig? 

Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte, d.h. 
alle Bankkonti, Wertschriften, Beteiligungen, 
bewegliches Vermögen, wie Autos und 
Schmuck, Immobilien, Lebensversicherungen, 
Edelmetalle usw. zu deklarieren und zu 
versteuern. Dies gilt auch für ausländische 
bewegliche Vermögenswerte (bspw. ein Konto 
bei einer deutschen Bank). Ebenfalls zum 
steuerbaren Vermögen, und somit in der 
Steuererklärung zu deklarieren, zählt das 
Vermögen einer allfälligen Einzelfirma. 
Ausländische Immobilien müssen deklariert 
werden, werden aber in der Schweiz nur 
satzbestimmend berücksichtigt. Nicht zum 
steuerbaren Vermögen gehören demgegenüber 
jedoch z.B. persönliche Gegenstände, Hausrat 
sowie das Pensionskassen- und Säule 3a-
Vermögen. 

Welche Vermögenswerte unterliegen 
der Vermögenssteuer?
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Sportgeräte wie z.B. Skis, Fahrräder usw. gelten 
i.d.R. als Gebrauchsgegenstände und sind nicht 
zu deklarieren. Dies gilt auch, wenn sie bspw. 
von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Ausnahme davon sind Pferde, welche als 
Vermögen zu deklarieren und zu versteuern 
sind. 

Muss ich meine Sportgeräte 
deklarieren?
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Ja. Allfällige Schulden können vom steuerlichen 
Vermögen in Abzug gebracht werden. Die 
entsprechenden Belege sind unbedingt der 
Steuererklärung beizulegen. 

Kann ich Schulden in Abzug 
bringen?
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